
 

 

Bekanntmachung der Stadt Meinerzhagen 

 

I. 

 

Satzung 
 

vom 05.12.2023 
 

zur 1. Änderung der Entwässerungssatzung der Stadt Meinerzhagen vom 02.12.2016 
 
 
Aufgrund  
 
- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GO NRW – in der  

Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023) in der 
zurzeit geltenden Fassung, 

- der §§ 60 und 61 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – 
WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff) in der 
zurzeit geltenden Fassung, 

- des § 46 Abs. 2 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – 
LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung 
wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559 / SGV. 
NRW. 77) in der zurzeit geltenden Fassung, 

- der Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverord-
nung Abwasser  - SüwVO Abw ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.10.2013 (GV. 
NRW. S. 602 / SGV. NRW. 77) – im Satzungstext bezeichnet als SüwVO Abw NRW – in der 
zurzeit geltenden Fassung sowie 

- des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.02.1987 (BGBl I 1987, S. 602) in der zurzeit geltenden Fassung 

 
 
hat der Rat der Stadt Meinerzhagen in seiner Sitzung am 27.11.2023 folgende 1. Änderungs-
satzung beschlossen: 
 
 

§ 1  
 

In der Entwässerungssatzung vom 02.12.2016 werden nachstehende Änderungen vorgenommen: 
 
1. § 2 Nr. 9 wird wie folgt geändert: 
    
    „9.  Anschlussleitungen: 
          Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden Grundstücksanschlussleitungen 
          und Hausanschlussleitungen verstanden.  
          a)  Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen Abwasseranlage 
               bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks. 
          b)  Hausanschlussleitungen sind Leitungen von der privaten Grundstücksgrenze bis zu dem 
               Gebäude oder dem Ort auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt. Zu den Hausan- 
               schlussleitungen gehören auch Leitungen in und unter der Bodenplatte des Gebäudes  
               auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie die Einsteigschächte mit Zugang für 
               Personal und die Inspektionsöffnungen. Bei Druckentwässerungsnetzen ist die Druck- 
               station (inklusive Druckpumpe) auf dem privaten Grundstück Bestandteil der Hausan- 
               schlussleitung.“ 
 
 



 

 

2. § 2 Nr. 11 wird wie folgt neu gefasst: 
 
    „11. Druckentwässerungsnetz: 

     Druckentwässerungsnetze sind zusammenhängende Leitungsnetze, in denen der Trans- 
     port von Abwasser einer Mehrzahl von Grundstücken durch von Pumpen oder Kompres- 
     soren erzeugten Druck erfolgt. Die Druckpumpen und Pumpenschächte sind regelmäßig 
     technisch notwendige Bestandteile des jeweiligen Gesamtnetzes, sie sind jedoch Bestand- 
     teil der Hausanschlussleitung, die nicht zur öffentlichen Abwasseranlage gehört.“ 
 
 

3. § 2 Nr. 13 erhält folgende neue Fassung: 
 
    „13. Anschlussnehmer/in: 
           Anschlussnehmer/in ist der/die Eigentümer/in als Nutzungsberechtigte/r des Grundstücks,  
           das an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist. § 20 Abs. 1 gilt entsprechend.“ 
 
 
4. § 2 Nr. 14 wird wie folgt neu gefasst: 
 
    „14. Indirekteinleiter/in:  
           Indirekteinleiter/in ist derjenige/diejenige Anschlussnehmer/in, der/die Abwasser in die  
           öffentliche Abwasseranlage einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 58 WHG).“ 
 
 
5. § 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
    „(2) Die Stadt Meinerzhagen kann den Anschluss versagen, wenn die Untere Wasserbehörde  
          unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 5 Satz 1 LWG NRW die Abwasserbeseitigungs- 
          pflicht für das Schmutzwasser auf Antrag der Stadt Meinerzhagen auf den/die private/n  
          Grundstückseigentümer/in übertragen hat. Dieses gilt nicht, wenn sich der/die Grundstücks- 
          eigentümer/in bereit erklärt, die mit dem Anschluss verbundenen Mehraufwendungen zu  
          tragen.“ 
 
 
6. § 7 Abs. 1 erhält folgende Neufassung: 
 
    „(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Schmutzwasser (§ 54 Abs. 1  
          Satz 1 Nr. 1 WHG) und Niederschlagswasser (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG) nicht einge- 
          leitet werden, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe  
          a)  die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder  
          b)  das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftigte Personal gefährden oder gesund- 
               heitlich beeinträchtigen oder  
          c)  die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen oder ihre Funktionsfähigkeit oder Unter- 
               haltung gefährden, erschweren oder behindern oder  
          d)  den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder verteuern oder  
          e)  die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchtigen oder ver- 
               teuern oder  
          f)  die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanlage so erheblich stören, 
              dass dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht einge- 
              halten werden können.“ 
 
 
7. § 7 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
    „(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden:  
          a)  feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in 
               der Kanalisation führen können;  



 

 

          b)  Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungs- 
               anlagen; 
          c)  Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, insbesondere  
               aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, Sickerschächten, Schlammfängen und   
               gewerblichen Sammelbehältern, soweit sie nicht in eine für diesen Zweck vorgesehene  
               städtische Einleitungsstelle eingeleitet werden;  
          d)  flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach Übersättigung  
               im Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden werden und zu Abflussbehinderungen  
               führen können;  
          e)  nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssiggasbetriebenen Brennwertanlagen     
               mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 200 KW sowie nicht neutralisierte Kondensate  
               aus sonstigen Brennwertanlagen; 
          f)   radioaktives Abwasser;  
          g)  Inhalte von Chemietoiletten, soweit dieses nicht im Einzelfall auf Antrag durch die  
               Stadt Meinerzhagen schriftlich zugelassen worden ist;  
          h)  nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und medizi- 
               nischen Instituten;  
          i)   flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und Jauche;  
          j)   Silagewasser;  
          k)  Grund-, Drainage- und sonstiges Wasser, wie z.B. wild abfließendes Wasser (§ 37  
               WHG);  
          l)   Kühlwasser, soweit dieses nicht im Einzelfall auf Antrag durch die Stadt Meinerzhagen 
               schriftlich zugelassen worden ist; 
          m) Blut aus Schlachtungen;  
          n)  gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentrationen freisetzen  
               kann;  
          o)  feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem explosionsfähige 
               Gas-Luft-Gemische entstehen können;  
          p)  Emulsionen von Mineralölprodukten;  
          q)  Medikamente und pharmazeutische Produkte; 
          r)   Abwasser aus Bohrungen zur Gewinnung von Erdwärme, soweit dieses nicht im Einzel- 
               fall auf Antrag durch die Stadt Meinerzhagen schriftlich zugelassen worden ist; 
          s)  flüssige Stoffe, die kein Abwasser sind (§ 55 Abs. 3 WHG), soweit diese nicht im Einzel- 
               fall auf Antrag durch die Stadt Meinerzhagen schriftlich zugelassen worden sind; 
          t)  Einweg-Waschlappen, Einweg-Wischtücher, feuchtes Toilettenpapier sowie sonstige 
              Feuchttücher; diese sind über das Restmüllgefäß zu entsorgen.“ 
 
 
8. § 7 Abs. 7 wird wie folgt geändert: 
 
    „(7) Die Stadt Meinerzhagen kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von  
          den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht beabsich- 
          tigte Härte für den/die Verpflichtete/n ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls der Befrei- 
          ung nicht entgegenstehen. Im Einzelfall kann die Stadt Meinerzhagen zur Gefahrenabwehr 
          auf Antrag zeitlich befristet und jederzeit widerrufbar zulassen, dass Grund-, Drainage- und 
          Kühlwasser und sonstiges Wasser, wie z.B. wild abfließendes Wasser (§ 37 WHG), der 
          Abwasseranlage zugeführt wird. Der/die Indirekteinleiter/in hat seinem/ihrem Antrag die von 
          der Stadt Meinerzhagen verlangten Nachweise beizufügen.“ 
 
 
9. In § 7 Abs. 8 wird wie folgt hinzugefügt: 
 
    „(8) Ein Anspruch auf Einleitung von Stoffen, die kein Abwasser sind, in die öffentliche Ab- 
          wasseranlage besteht nicht. Dieses gilt auch für den Fall, dass die Untere Wasserbehörde  
          im Fall des § 55 Abs. 3 WHG die Einleitung gemäß § 58 Abs. 1 LWG NRW genehmigt oder  
          nach einer erfolgten Anzeige gemäß § 58 Abs. 1 LWG NRW kein Genehmigungsverfahren 
          einleitet.“ 



 

 

 
 
10. § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
   
      „(1) Auf Antrag der Grundstückseigentümerin/des Grundstückseigentümers befreit die Stadt  
            Meinerzhagen vom Anschluss- und Benutzungszwang für das Schmutzwasser, wenn die  
            Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 Abs. 5 LWG NRW durch die Untere Wasser- 
            behörde auf die Grundstückseigentümerin/den Grundstückseigentümer ganz oder teilweise  
            übertragen worden ist. Die Übertragung ist der Stadt Meinerzhagen durch die Grund- 
            stückseigentümerin/den Grundstückseigentümer nachzuweisen.“ 
 
 
11. § 11 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„§ 11 
Nutzung des Niederschlagswassers 

 
      Beabsichtigt der/die Grundstückseigentümer/in die Nutzung des auf dem Grundstück anfallen- 
      den Niederschlagswassers, so hat er/sie dieses der Stadt Meinerzhagen anzuzeigen. Die Stadt   
      Meinerzhagen stellt ihn/sie in diesem Fall unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 4 Satz 3  
      LWG NRW von der Überlassung des verwendeten Niederschlagswassers frei, wenn die ord- 
      nungsgemäße Verwendung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück sichergestellt  
      ist und ein Überlauf an den öffentlichen Kanal besteht, so dass eine Überschwemmung von  
      Nachbargrundstücken durch Niederschlagswasser ausgeschlossen werden kann.“ 
 
 
12. § 12 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
      „(1) Führt die Stadt Meinerzhagen aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen die Ent- 
            wässerung mittels eines Druckentwässerungsnetzes durch, hat der/die Grundstücks- 
            eigentümer/in auf seine/ihre Kosten auf seinem/ihrem Grundstück einen Pumpenschacht  
            mit einer für die Entwässerung ausreichend bemessenen Druckpumpe (einschließlich  
            Steuerungstechnik und Stromversorgungseinrichtung) sowie die dazugehörige Druck- 
            leitung bis zum städtischen Druckentwässerungsnetz herzustellen, zu betreiben, zu unter- 
            halten, instand zu setzen und gegebenenfalls zu ändern und zu erneuern. Die Ent- 
            scheidung über Art, Ausführung, Bemessung und Lage des Pumpenschachtes, der  
            Druckpumpe und der dazugehörigen Druckleitung trifft die Stadt Meinerzhagen.“ 
 
 
13. § 13 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung: 
 
      „(3) Der/die Grundstückseigentümer/in hat sich gegen Rückstau von Abwasser aus dem öffent- 
             lichen Kanal zu schützen. Hierzu hat er/sie in Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene  
             (in der Regel die Straßenoberkante über der Anschlussstelle) funktionstüchtige sowie  
             geeignete Rückstausicherungen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik  
             einzubauen. Diese Pflicht zum Einbau einer Rückstausicherung gilt für alle Grundstücke, 
             d.h. auch für solche Grundstücke, bei denen in der Vergangenheit noch keine Rückstau- 
             sicherung eingebaut worden ist oder satzungsrechtlich hätte bereits eingebaut werden 
 
             müssen. Die Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich sein und so errichtet und 
             betrieben werden, dass eine Selbstüberwachung des Zustandes und Funktionstüchtig- 
             keit der Anschlussleitung möglich ist.“ 
 
 
14. § 13 Abs.4 wird wie folgt geändert: 
 



 

 

       „(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten Grundstück hat der/die   
             Grundstückseigentümer/in in der Nähe der Grundstücksgrenze einen geeigneten Ein- 
             steigeschacht mit Zugang für Personal oder eine geeignete Inspektionsöffnung auf  
             seinem/ihrem Grundstück außerhalb des Gebäudes nach den allgemein anerkannten  
             Regeln der Technik (§ 60 WHG, § 56 Abs.1 LWG NRW) einzubauen. Bei bestehenden  
             Anschlussleitungen ist der/die Grundstückseigentümer/in zum nachträglichen Einbau eines  
             geeigneten Einsteigeschachtes oder einer geeigneten Inspektionsöffnung verpflichtet,  
             wenn er/sie die Anschlussleitung erneuert oder verändert. In Ausnahmefällen kann auf  
             Antrag des Grundstückseigentümers/der Grundstückseigentümerin von der Errichtung  
             eines Einsteigeschachtes oder einer Inspektionsöffnung außerhalb des Gebäudes abge- 
             sehen werden. Die Inspektionsöffnung bzw. der Einsteigeschacht muss jederzeit frei  
             zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung oder Bepflanzung der Inspektionsöffnung  
             bzw. des Einsteigeschachts ist unzulässig.“ 
 
 
15. § 14 Abs. 2 erhält folgende Änderung: 
 
      „(2) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat der/die Anschluss- 
             nehmer/in eine Woche vor der Außerbetriebnahme des Anschlusses der Stadt Meinerz- 
             hagen mitzuteilen. Die fachgerechte Beseitigung des Anschluss ist der Stadt Meinerz- 
             hagen durch die/den Anschlussnehmer/in schriftlich nachzuweisen.“ 
 
 
16. § 15 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
 
      „(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen gilt die Verord- 
            nung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung  
            Abwasser – SüwVO Abw NRW). Private Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 61  
            WHG, § 56 LWG NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW so zu errichten, zu unterhalten und  
            zu betreiben, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden.  
            Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach  
            § 48 LWG NRW gegenüber der Stadt Meinerzhagen.“ 
 
 
17. § 15 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 
      „(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprüfung 
             bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO  
             Abw NRW. Nach § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW hat der/die Eigentümer/in des Grundstücks  
             bzw. nach § 8 Abs. 7 SüwVO Abw NRW der/die Erbbauberechtigte private Abwasser- 
             leitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung oder nach ihrer wesentlichen  
             Änderung unverzüglich von Sachkundigen nach den allgemein anerkannten Regeln der  
             Technik auf deren Zustand und Funktionstüchtigkeit prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und  
             Prüffristen für bestehende Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 2 bis  
             Abs. 5 SüwVO Abw NRW. 
             Diese lauten: 
             a) innerhalb von Wasserschutzgebieten: 
                 Bestehende Abwasserleitungen, die zur Fortleitung häuslichen Abwassers dienen und  
                 die vor dem 01.01.1965 errichtet wurden sowie Abwasserleitungen, die zur Fortleitung  
                 industriellen oder gewerblichen Abwassers dienen und vor dem 01.01.1990 errichtet  
                 wurden, sind erstmals bis spätestens 31.12.2015 prüfen zu lassen. Alle anderen  
                 Abwasserleitungen sind bis zum 31.12.2020 erstmals prüfen zu lassen. In der Anlage 2  
                 zu dieser Satzung sind die Ortschaften aufgeführt, die innerhalb von Wasserschutz- 
                 gebieten liegen. 
            b) außerhalb von Wasserschutzgebieten: 
                Bestehende Abwasserleitungen, die zur Fortleitung industriellen oder gewerblichen Ab- 
                wassers dienen, für das Anforderungen in einem Anhang der Abwasserverordnung fest- 



 

 

               gelegt sind, sind erstmals bis spätestens zum 31.12.2020 auf Zustand und Funktions- 
               fähigkeit prüfen zu lassen.  
 
           Für die Prüfung anderer bestehender Abwasserleitungen wird keine Frist zur Erstprüfung 
           vorgegeben. 
 
           Legt die Stadt Meinerzhagen darüber hinaus durch gesonderte Satzung gemäß § 46 Abs. 2   
           Satz 1 Nr. 1 LWG NRW Prüffristen fest, so werden die betroffenen Grundstückseigentümer/ 
           innen bzw. Erbbauberechtigten durch die Stadt Meinerzhagen hierüber im Rahmen der ihr  
           obliegenden Unterrichtungs- und Beratungspflicht (§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) infor- 
           miert. Das gleiche gilt, wenn die Stadt Meinerzhagen Satzungen nach altem Recht gemäß 
           § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW fortführt.“ 
 
 
18. § 15 Abs. 6 erhält folgende Änderung: 
 
      „(6) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das Ergebnis der Zustands- und Funktions- 
             prüfung in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW zu dokumentieren.  
             Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw NRW genannten  
             Anlagen beizufügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der Stadt Meinerzhagen  
             durch den/die Grundstückseigentümer/in oder Erbbauberechtigte/n (§ 8 Abs. 1 bzw. Abs. 7  
             SüwVO Abw NRW) unverzüglich nach Erhalt vom Sachkundigen vorzulegen, damit eine  
             zeitnahe Hilfestellung durch die Stadt Meinerzhagen erfolgen kann.“ 
 
 
19. § 19 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
      „(1) Der/die Anschlussnehmer/in und der/die Indirekteinleiter/in haben für eine ordnungsge- 
            mäße Benutzung der haustechnischen sowie privaten Abwasseranlagen nach den Vor- 
            schriften dieser Satzung zu sorgen. Sie haften für alle Schäden und Nachteile, die der  
            Stadt Meinerzhagen infolge eines mangelhaften Zustandes oder einer satzungswidrigen  
            Benutzung der haustechnischen sowie privaten Abwasseranlagen oder infolge einer  
            satzungswidrigen Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage entstehen.“ 
 
 
20. § 20 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
      „(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die Benutzung der  
             öffentlichen Abwasseranlage ergeben, für jede/n, der/die  
             a)  als Nutzungsberechtigte/r des Grundstücks im Sinne des § 48 LWG NRW berechtigt 
                  oder verpflichtet ist, das auf den angeschlossenen Grundstücken anfallende Abwasser 
                  abzuleiten (also insbesondere auch Pächter/innen, Mieter/innen, Untermieter/innen  
                  etc.) oder  
             b)  der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zuführt.“ 
 
 
 
21. § 21 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung: 
 
      „(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können gemäß § 123 Abs. 4 LWG NRW mit   
             einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden.“ 
 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzungsänderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  



 

 

 

II. 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wird 
darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Diese Bekanntmachung kann auch auf der Internetseite der Stadt Meinerzhagen 
(www.meinerzhagen.de) unter der Rubrik „Bekanntmachungen“ eingesehen werden. 
 
 
 
Meinerzhagen, 05.12.2023  
 
 
Der Bürgermeister 
gez. Nesselrath 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meinerzhagen.de/

